
Empfehlungen zur Erstellung einer 
Betreuungsvereinbarung/ Aufnahme-

vertrag zwischen einem Träger der 
stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrich-

tung und den Eltern bzw. Personensorge- 
berechtigten eines/einer betreuten  

Minderjährigen
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Ein Aufnahmevertrag  zwischen Leistungser-
bringer (Träger) und Leistungsberechtigte (El-
tern/ Personensorgeberechtigte) bietet viele 
Chancen: Neben der Transparenz des Leistungs-
angebots werden alle Grundlagen der vertrag-
lichen Beziehung und der Betreuung des/ der 
Minderjährigen verbindlich zwischen den Par-
teien festgehalten. Probleme der Alltagspraxis 

können dadurch im Vorfeld vermieden werden, 
in dem Leistungsinhalte, Datenschutz, Kosten-
fragen, etc. bereits geklärt sind. Dadurch gewin-
nen Eltern/ Personensorgeberechtigte an Wissen 
und Sicherheit; aber auch die Einrichtung sichert 
sich ab, da bei auftretenden Problemen auf die 
Vereinbarung verwiesen werden kann.  

Präambel

1 Aufnahmevertrag, Betreuungsvereinbarung oder Betreuungsvertrag meinen dasselbe: Eine schriftlich fixierte Vereinbarung vor Auf-
nahme des Kindes in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe.

2 Eine Unterzeichnung des Vertrages durch den/ die minderjährige Bewohner:in hat i.  d.  R. lediglich einen symbolischen Charakter, die 
Geschäftsfähigkeit ergibt sich aus den §§ 106 ff. BGB.

Viele der folgenden Inhalte einer Betreuungs-
vereinbarung sind für die Träger der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe bereits eine Selbstver-
ständlichkeit und werden punktuell in den Akten 
über die Bewohner*innen festgehalten. 

Die Empfehlung des Landesjugendamtes ist 
es, die verschiedenen Dokumente in einem Ver-
trag zusammenzustellen, der zu Beginn der Auf-
nahme mit dem Kind/ Jugendlichen und dessen 

Eltern bzw. Personensorgeberechtigten und der 
Einrichtungsleitung besprochen und unterzeich-
net wird.  Ratsam ist es auch, den Vertrag in für 
die Eltern verständlicher Sprache zu formulieren. 
Sollten sich Eltern in Einzelfällen weigern, die 
Vereinbarung zu unterschreiben, kann dies nach 
eingehender Beratung in der Akte festgehalten 
werden. Der Leistungserbringung sollte es je-
doch nicht im Wege stehen.

Inhalte einer Betreuungsvereinbarung 
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Folgende Inhalte sollten in einem Betreuungs-
vertrag verschrfitlicht werden:

Einleitung/ Präambel

In der Einleitung ist zu benennen, zwischen 
wem der Vertrag bzw. die Vereinbarung ge-
schlossen wird:

1. der Träger, die Einrichtung und deren Adres-
se sowie eine vertretungsberechtigte Per-
son (i. d. R. die Einrichtungsleitung)

2. die Eltern mit Anschrift bzw. der Vormund 
mit Dienstanschrift

3. das Kind/ der Jugendliche und Geburts- 
datum

Weiterhin sollte das Aufnahmedatum und ggfs. 
das Ende der Betreuung 3  festgehalten werden.

Hauptteil

1. Zu Beginn des Hauptteils ist es sinnvoll, 
dass der Träger Angaben zu sich macht, 
etwa zur Rechtsform, dem Sitz des Trägers 
und ggfs., wie lange er als Jugendhilfeträ-
ger arbeitet. Angaben zum Leitbild geben 
den Eltern bzw. Personensorgeberechtigten 
einen Einblick in das Selbstverständnis und 
in die Werte des Trägers. 

2. Ratsam ist es weiterhin, die Daten der aktu-
ellen Betriebserlaubnis sowie der aktuellen 
Entgeltvereinbarung zu benennen.

3. In jedem Fall sollten Auskünfte über die 
Ziele, Leistungen und Arbeitsschwerpunk-
te der Einrichtung gegeben werden. Bzgl. 

der individuellen Leistungen kann auf den 
Hilfeplan verwiesen werden. Vorteilhaft ist 
es, ein paar Worte zu pädagogischen Grenz-
setzungen zu verlieren und deutlich zu ma-
chen, wie im Alltag mit herausfordernden 
Situationen umgegangen wird (verbale 
Begrenzung, Aufzeigen von realistischen 
Konsequenzen 4, Einschränkung der körper-
lichen Bewegungsfreiheit nur bei akuter 
Selbst- und Fremdgefährdung). Auf Bera-
tungs- und Beschwerdemöglichkeiten für 
den/ die Minderjährige sollte ebenso hinge-
wiesen werden wie für die Eltern bzw. den/ 
die Vormund:in.

4. Zur Organisation der Einrichtung können 
weitere folgende Punkte festgehalten wer-
den:
• Zimmerausstattung
• Angaben zur Wartung/ Instandhaltung/ 

Reinigung der Einrichtung
• was bringt das Kind/ Jugendliche an 

Ausstattung (sächlich, technisch, etc.) 
mit in die Einrichtung

• ggfs. ausgehändigte Schlüssel
• Angaben zur Verpflegung (Lebensmit-

telunverträglichkeiten oder die Notwen-
digkeit einer speziellen Ernährung soll-
ten hier festgehalten werden)

• Angaben zur medizinischen Versorgung 
(Beschreibung des Umgangs mit Medi-
kamenten 5  nicht nur im Krankheitsfall, 
Abgrenzung Angelegenheiten der All-
tagssorge/ Personensorge, ggfs. als An-
lage)

3 Nur wenn es sich um eine befristete, zeitlich absehbare Betreuung handelt.

4 Sieht der Träger bspw. vor, dass bei mutwilliger Zerstörung des Mobiliars durch eine:n Bewohner:in ein kleiner Teil des Taschengeldes 
einbehalten werden soll, muss dies in jedem Fall festgehalten und mit den Beteiligten im Vorfeld besprochen werden. Ferner sollen 
nur Konsequenzen benannt werden, die auch tatsächlich umgesetzt werden können. 

5 z. B. bei Kopfschmerzen, Erkältung, Allergien, etc.
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5. Sollten Sorgeberechtigte anteilig zur Zah-
lung eines Entgelts herangezogen werden, 
können ggfs. Hinweise zum Entgeltsatz und 
dessen Zusammensetzung vermerkt wer-
den. 

6. Ferner sollte fixiert werden, welche Pflich-
ten bzw. Leistungen (auch weiterhin) für 
den Sorgeberechtigten durch die statio-
näre Unterbringung des Minderjährigen 
bestehen. Hier wäre es jedoch denkbar, in 
Form einer Anlage die Angelegenheiten der 
Alltags- und der Personensorge schriftlich 
festzuhalten. Auch Einverständniserklärun-
gen sollten nach Möglichkeit im Vorfeld be-
dacht werden, da im Notfall die Möglichkeit 
besteht, Eltern bzw. den/ die Vormund:in 
kurzfristig nicht zu erreichen. 

7. Informationen zum Datenschutz und zur 
Schweigepflichtentbindung dürfen in ei-
ner Betreuungsvereinbarung nicht fehlen. 
In diesem Zusammenhang sollte sich über 
eine Fotoerlaubnis abgestimmt werden.

Schluss

Am Ende sollten sich Hinweise zur Vertragsbe-
endigung und zur außerordentlichen Kündigung 
wiederfinden. Unterschrieben wird der Vertrag 
mit Datum und Ort durch einen Vertretungsbe-
rechtigten der Einrichtung und den Eltern bzw. 
Personensorgeberechtigten des Kindes.

Empfehlenswert ist es auch, das Datum zum 
aktuellen Stand des Vertrags zu vermerken, so-
dass bei Weiterentwicklung des Vertrags Rück-
sicht auf ältere, geschlossene Verträge genom-
men werden kann.

weitere mögliche Inhalte:

Über die genannten Inhalte hinaus ist es sinn-
voll, weitere Punkte in Abhängigkeit der Einrich-
tung festzuhalten und sie in der Vereinbarung 
oder als Anlage zu verankern. Dies sind z.B.:

• Meldeketten bei (Verdacht auf) KWG trans-
parent machen

• Festhalten von Allergien und weiterer be-
achtenswerter Besonderheiten des Kindes

• Haftpflichtversicherung (wer haftet bei wel-
chen Schäden)

• Besuchszeitenregelung (v.a. in Bezug 
auf Freunde) und Übernachtungen 

in diesem Zusammenhang sollte die
Hausordnung besprochen und an den 
Vertrag angehangen bzw. dem Kind aus-
gehändigt werden

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Sinn-
vollerweise ergänzt die Einrichtung die Inhalte 
mit allen weiteren, im Alltag auftretenden und 
notwendigen Punkten.

Ein Muster eines Betreuungsvertrages ist in 
der Zeitschrift JAmt Heft 10/2015 (S. 474-480)  
enthalten. 
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